
Mu s t e r 7

Beiblatt Gelatine und Kollagen zum Betriebsspiegel

Betriebsbereiche

Sammeln, Befördern und Lagern von Rohstoffen ⃞ ja

Herstellung von Gelatine ⃞ ja

Menge in kg pro Woche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Herstellung von Kollagen ⃞ ja

Menge in kg pro Woche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 I n f o r m a t i o n e n z u r B e t r i e b s s t r u k t u r

1.1 Bereich Sammeln, Befördern und Lagern von Rohstoffen

Art und Menge der Rohstoffe für die Gelatineherstellung (Angabe in kg pro Woche)

Knochen

Häute und Felle von als Nutztieren gehaltenen Wiederkäuern

Schweinehäute

Geflügelhäute

Bänder und Sehnen

Häute und Felle von frei lebendem Wild

Fischhäute und Gräten

Art und Menge der Rohstoffe für die Kollagenherstellung (Angabe in kg pro Woche)

Häute und Felle von als Nutztieren gehaltenen Wiederkäuern

Schweinehäute und -knochen

Geflügelhäute und -knochen

Bänder

Häute und Felle von frei lebendem Wild

Fischhäute und Gräten

Zulassung nach Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 ⃞ beantragt

⃞ vorhanden

1.2 Bereich Herstellung von Gelatine

Art und Menge der Rohstoffe für die Gelatineherstellung (Angabe in kg pro Woche)

Knochen

Häute und Felle von als Nutztieren gehaltenen Wiederkäuern

Schweinehäute

Geflügelhäute

Bänder und Sehnen

Häute und Felle von frei lebendem Wild

Fischhäute und Gräten
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1.3 Bereich Herstellung von Kollagen

Art und Menge der Rohstoffe für die Kollagenherstellung (Angabe in kg pro Woche)

Häute und Felle von als Nutztieren gehaltenen Wiederkäuern

Schweinehäute und -knochen

Geflügelhäute und -knochen

Bänder

Häute und Felle von frei lebendem Wild

Fischhäute und Gräten
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